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Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Antrag des Generalbundesan-

walts und nach Anhörung des Beschwerdeführers am 13. April 2021 gemäß 

§ 154 Abs. 2, § 154a Abs. 2, § 349 Abs. 2 und Abs. 4, § 354 Abs. 1a sowie ent-

sprechend § 354 Abs. 1 StPO beschlossen: 

 

1. Auf die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landgerichts 

Köln vom 8. Februar 2019 wird  

a) seine Verurteilung im Fall 626 der Urteilsgründe aufgehoben und 

das Verfahren insoweit eingestellt;  

b) die Strafverfolgung in den Fällen 445, 475 und 625 der Urteils-

gründe auf den Vorwurf des Betruges beschränkt; 

c) das vorbezeichnete Urteil, soweit es ihn betrifft, geändert 

aa)  im Schuldspruch dahin, dass der Angeklagte wegen Betruges 

in 482 Fällen, davon in 348 Fällen in Tateinheit mit Urkunden-

fälschung, sowie wegen Computerbetruges in 12 Fällen ver-

urteilt wird und im Übrigen freigesprochen ist; 

bb)  im Ausspruch über die Einzelstrafen dahin, dass die in den 

Fällen 445 und 625 der Urteilsgründe verhängten Einzelstra-

fen auf jeweils 11 Monate Freiheitsstrafe und die im Fall 475 

der Urteilsgründe verhängte Einzelstrafe auf 10 Monate Frei-

heitsstrafe herabgesetzt werden; 

cc) im Einziehungsausspruch dahin, dass gegen den Angeklag-

ten die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 

531.468,30 €, davon in Höhe von 13.218,49 € als Gesamt-

schuldner mit dem Angeklagten B.            A.       , ange- 

ordnet wird. 

2. Die weitergehende Revision wird verworfen. 
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3. Im Umfang der Einstellung fallen die Kosten des Verfahrens und die 

notwendigen Auslagen des Angeklagten der Staatskasse zur Last. Die 

verbleibenden Kosten seines Rechtsmittels hat der Beschwerdeführer 

zu tragen. 

 

 

Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Betruges in 483 Fällen (Tat-

komplex I der Urteilsgründe), davon in 352 Fällen in Tateinheit mit Urkundenfäl-

schung, sowie wegen Computerbetruges in 12 Fällen (Tatkomplex III der Urteils-

gründe) zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten ver-

urteilt und gegen ihn die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 

532.860,64 €, davon in Höhe eines Betrages von 13.218,49 € gesamtschuldne-

risch mit dem nichtrevidierenden Angeklagten B.             A.             , angeordnet.  

Die hiergegen gerichtete Revision des Angeklagten, mit der er die Verletzung 

formellen und materiellen Rechts rügt, hat bei einer Teileinstellung und Beschrän-

kung des Verfahrens lediglich den aus der Beschlussformel ersichtlichen Erfolg; 

im Übrigen ist das Rechtsmittel unbegründet im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO. 

1. Der Senat stellt das Verfahren aus prozessökonomischen Gründen hin-

sichtlich Fall 626 der Urteilsgründe auf Antrag des Generalbundesanwalts ein 

(§ 154 Abs. 2 StPO) und beschränkt die Strafverfolgung in den Fällen 445, 475 

und 625 der Urteilsgründe mit dessen Zustimmung auf den Vorwurf des Betruges 

(§ 154a Abs. 2 StPO). Die bisherigen Feststellungen des Landgerichts tragen 

eine Verurteilung des Angeklagten wegen Betruges in Fall 626 und wegen tat-

einheitlich begangener Urkundenfälschungen in den Fällen 445, 475 und 625 

nicht.  
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2. Der Schuldspruch war im Sinne der Beschlussformel aufgrund der vor-

genannten Teileinstellung und Beschränkung des Verfahrens zu ändern und hin-

sichtlich der als tateinheitlich zum Betrug ausgeurteilten Urkundenfälschungen 

aufgrund eines Zählfehlers um einen weiteren Fall zu reduzieren. 

3. Bezüglich des Ausspruchs über die Einzelstrafen führt die Teileinstel-

lung des Verfahrens zu einem Entfallen der vom Landgericht hinsichtlich Fall 626 

verhängten Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten. Wegen der weite-

ren Verfahrensbeschränkung setzt der Senat dem Antrag des Generalbundesan-

walts folgend gemäß § 354 Abs. 1a StPO die in den Fällen 445 und 625 verhäng-

ten Einzelfreiheitsstrafen von jeweils einem Jahr auf jeweils elf Monate und die 

im Fall 475 verhängte Einzelfreiheitsstrafe von elf Monaten auf zehn Monate 

herab. Bei der systematisch nach jeweiliger Schadenshöhe und etwaig mitver-

wirklichter Urkundenfälschung geordneten Strafzumessung des Landgerichts 

schließt der Senat aus, dass dieses insoweit auf niedrigere Strafen erkannt hätte. 

Der Ausspruch über die Gesamtstrafe kann bestehen bleiben. Angesichts 

der verbleibenden 494 Einzelfreiheitsstrafen (482 bezüglich Tatkomplex I und 12 

bezüglich Tatkomplex III der Urteilsgründe) von zwischen sieben Monaten und 

einem Jahr und drei Monaten ist auszuschließen, dass die Strafkammer ohne die 

zu Fall 626 verhängte Einzelstrafe und unter Berücksichtigung der für die Fälle 

445, 475 und 625 herabgesetzten Strafen auf eine niedrigere Gesamtfreiheits-

strafe erkannt hätte. 

4. In entsprechender Anwendung des § 354 Abs. 1 StPO ist die Anordnung 

der Einziehung des Wertes von Taterträgen auf einen Betrag von insgesamt 

531.468,30 € herabzusetzen, da sich auf Grundlage der landgerichtlichen Fest-

stellungen das von dem Angeklagten Erlangte im Tatkomplex I der Urteilsgründe 
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gemäß zutreffender Berechnung des Generalbundesanwalts auf lediglich 

512.928,30 € sowie im Tatkomplex III auf 18.540 € beläuft. 

5. Im Übrigen hat die Überprüfung des Urteils aufgrund der Revisions-

rechtfertigung aus den Gründen der Zuschrift des Generalbundesanwalts keinen 

Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben (§ 349 Abs. 2 StPO).  

 

Franke  Appl  Zeng 

 Grube  Schmidt 

 

Vorinstanz: 

Köln, LG, 08.02.2019 - 110 Js 62/14 106 KLs 3/15 
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